
Bekanntmachungen des General-Kommissärs der Polizei, 
v. Wolff, und der Präfekt des Werra-Departements, v. Trott.

(Quelle: Auszug aus; Das Kgr. Westphalen und seine Armee im Jahr 1813 von 
Friedrich August Karl von Specht)

„Im Augenblick,  da  Seiner  Majestät  unser  vielgeliebter  König (Jérôme)  in  der  Gegend von 
Marburg ein ansehnliches Truppenkorps versammelt hatte, um seine durch den russischen 
General Czernicheff mit einem ansehnlichen Korps Parteigänger und Abenteurer angegriffene 
und  einige  Tage  besetzt  gehaltene  Hauptstadt  wieder  einzunehmen,  und  nachdem  alle 
Versuche  dieses  Generals,  durch  marktschreierische  Proklamationen  und  chismärische 
Versprechungen die Westphalen zu verführen, fehlgeschlagen, habe ich die Freude, meinen 
Mitbewohnern Marburgs und allen Ihrem Vaterlande und König treuen Unterthanen hiermit 
ankündigen, dass der Feind die Strafe seiner Freveltat abzuwarten nicht für gut geachtet, und 
vorgestern Nachmittag Kassel geräumt, und sich eiligst zurückgezogen hat.“

Der durch seinen militairischen Charakter und ausgezeichnete Talente so berühmte königlich 
westphälische General von Allix ist im Begriff den fliehenden Feind zu verfolgen.“

Marburg, den 6. Oktober 1813

Der General-Kommissär
F. v. Wolff

„Bewohner  des  Werra-Departements!  Der  russische  General  Czernicheff,  welcher  am  1. 
Oktober dieses Jahres das Königreich Westphalen für aufgelöst erklärte, hat zwei Tage später, 
am 3. dieses Monats, nachdem alle öffentlichen Magazine ausgeplündert worden waren, Kassel 
wieder ohne Schwertstreich verlassen. Hierauf beschränkte sich also eine Operation, welche in 
so hochtrabenden Worten angekündigt,  die  Auflösung eines Staats zur Folge haben sollte, 
welchen das Genie des Kaisers Napoleon gründete und beschützt. Ein belehrendes Beispiel für 
alle Kleinmüthigen und Leichtgläubigen.“

„Die  Bewohner  des  Werra-Departements,  insbesondere  die  des  Departement-Hauptorts 
Marburg,  haben sich bei  der  Annäherung des feindlichen Streifkorps ruhig,  besonnen und 
rechtlich  benommen,  ---  den  Ausgang  des  Kampfes  den  Armeen  überlassend.  Wenige 
Schlechtgesinnte,  welche  nur  auf  Raub  und  Plünderung  ausgehend,  die  öffentlichen 
Angelegenheiten zum Deckmantel ihrer strafbaren Absichten nehmen, zu deren Ausführung für 
jede Unterbrechung der Ordnung benützt haben würde, haben uns wieder die Ruhe gestört und 
öffentliche Beamten beleidigt, denen sie nur die Erfüllung ihrer Pflichten vorzuwerfen hatten.“

„Diese werden einer gerechten Ahndung ihrer Nichtswürdigkeit nicht entgehen, während unser 
König mit  Vergnügen das loyale Betragen der grossen Mehrzahl der Bewohner des Werra-
Departements wahrnehmen wird.“

Marburg, den 5. Oktober 1813
(Moniteur vom 11. Oktober 1813)

Der Präfekt:
A. v. Trott


